
  

 

 September  2017 

Wechsel an der Spitze der  
Neuen Mittelschule Hausleiten 

Unsere Frau Direktorin – eine Chefin mit Herz 

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am 24. Juni unsere 
liebe Frau Direktorin OSRin Leopoldine Müller im Rahmen 
eines Schulfests in den Ruhestand verabschiedet. 

Unter den vielen Festgästen durften wir im Besonderen 
Frau Bezirkshauptmann Dr. Müllner-Toifl und Herrn Pflicht-
schulinspektor Mag. Josef Fürst willkommen heißen. Die 
Schulband unter der Leitung von RL Heidi Hutzler verlieh 
dem Fest einen feierlichen Rahmen. 

Die treffenden Worte der SchülerInnen der ADS Gruppe 
und Mundartgedichte der Kollegenschaft bestätigten, dass 
Leopoldine Müller stets ein großes Herz für ihre SchülerIn-
nen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern und 
KollegInnen hatte.  

Wir bedanken uns bei den ElternvertreterInnen für die 
großartige Mithilfe und ganz besonders bei den mitwirken-
den SchülerInnen, die Frau Müller einen berührenden Ab-
schied bereitet haben. 

Ein Dankeschön an unsere Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen 

Im Namen der gesamten Marktgemeinde gilt der Dank 
allen, die sich für die Pflege von diversen Grünflächen, Ka-
pellen, Kriegerdenkmälern, Gehsteigen und Verkehrsflä-
chen sowie Gemeindegebäuden einsetzen. 
 
Der Dank geht an die tüchtigen Vereine und auch an die 
engagierten Privatpersonen.  

Durch Ihren Einsatz leisten Sie einen wertvollen Beitrag für 
die Allgemeinheit. Solche Tätigkeiten kommen jedem Ge-
meindebürger und jeder Gemeindebürgerin zu Gute. 
 
Sie machen die Marktgemeinde Hausleiten lebenswerter 
und schöner. Bitte behalten Sie diese positive Einstellung 
bei, die unsere Gemeinde so wunderbar bereichert. 

Dir. Leopoldine Müller mit Mag. Josef Fürst 

Die Mittelschuldirektoren und Direktorinnen des Bezirkes Urkundenübergabe durch Bgm. Anzböck und Vizebgm. Weiß 
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Vorstellung der neuen Direktorin der NMS Hausleiten  

Ab dem Schuljahr 2017/2018 übernimmt Dipl. 
Päd. Maria Graf die Leitung der NMS Hausleiten. 

Mein Name ist Maria GRAF, ich bin verheiratet und lebe in 
Zellerndorf und bin seit einigen Jahren Direktorin der NMS 
Göllersdorf. 

Ich habe 1981 an der Handelsakademie in Hollabrunn ma-
turiert und habe nach einer dreijährigen Ausbildungszeit 
die Pädagogische Akademie mit der Lehramtsprüfung für 
Hauptschulen aus den Gegenständen Mathematik und 
Technisches Werken abgeschlossen! 

Ich hatte mich damals um eine Stelle als Hauptschullehrerin 
beworben, leider mangels freier Dienstposten erfolglos. 
Auf Grund meiner Matura in einer kaufmännischen Schule 
konnte ich in einer Bank eine Anstellung finden.  

Nach zweijähriger Tätigkeit in der Bank hatte sich die Per-
sonalsituation im Schulwesen entspannt und ich konnte im 
Herbst 1986 in den Schuldienst wechseln. 

Mein erstes Dienstjahr habe ich in der HS Retz verbracht, 
wurde dann in die HS Haugsdorf versetzt und habe dort 
viele Jahre lang die Schülerinnen und Schüler auf ihrem 
Bildungsweg begleitet. 

Die Anforderungen haben sich stets verändert – so habe 
ich dann die Lehramtsprüfung im Gegenstand „Einführung 
in die Informatik“ nachgemacht und mich ganz auf den IT-
Sektor spezialisiert. 

Als diese damals modernen Techniken auch in den Direkti-
onen und Konferenzzimmern der Schulen Platz gefunden 
haben, wurde mir die Aufgabe der IT-Betreuung angebo-
ten. Diese Herausforderung habe ich damals angenommen 
und bin über viele Jahre im Schulbezirk Hollabrunn in die 
einzelnen Schulen gefahren um die Direktoren beim Ankauf 
von EDV Ausstattungen zu beraten bzw. beim Bewältigen 
der Administration am PC zu unterstützen. 

In dieser Zeit war ich auch in der Lehrerfortbildung tätig 
und habe so die Lehrerinnen und Lehrer beim Einsatz die-
ser damals modernen Medien unterstützt. 

Diese lange Zeit in der IT-Betreuung hat mich mit den Tätig-
keiten einer Schulleitung vertraut gemacht, und so habe ich 
mich um die Schulleitung der NMS Göllersdorf beworben, 
die ich nun schon einige Jahre leiten darf. 

Mit Beginn dieses Schuljahres wurde mir zusätzlich die 
NMS Hausleiten anvertraut. 

Ich freue mich, die Schülerinnen und Schüler der NMS 
Hausleiten, sowie ein sehr engagiertes Lehrerteam durch 
das Schuljahr begleiten zu dürfen. Gemeinsam werden wir 
die uns anvertrauten Kinder auf ihrem Bildungsweg best-
möglich unterstützen.  

Die 4 Jahre, die uns dabei zur Verfügung stehen, werden 
wir nutzen, um sie auf ein gutes Berufsleben mit den viel-
fältigsten Anforderungen vorzubereiten. 

Die beiden Schulen haben etwa die gleiche Größe, sind 
aber circa 18 km voneinander entfernt. Das bedeutet, dass 
ich als Direktorin in der Schule nicht immer anwesend sein 
kann und zwischen diesen beiden Standorten pendeln 
muss. 

Falls Sie ein persönliches Gespräch suchen, ersuche ich 
schon jetzt um Verständnis dafür, dass dies ausschließlich 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich 
sein wird. 

Ich bin sicher, dass sich für uns eine Gelegenheit einander 
persönlich kennenzulernen ergeben wird! 

In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr 
und uns allen eine gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
 
          
 
                                               Dipl. Päd. Maria GRAF, NMS 
 
Neue Mittelschule Hausleiten 
3464 Hausleiten, Schulgasse 6 
Tel.: 02265/7248 Fax: 02265/7248-11 
E-Mail nms.hausleiten@noeschule.at 
Web: http://nmshausleiten.ac.at 
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Vorsicht - beim Verwahren von Wertsachen im Auto  

Vorsicht ist beim Verwahren von Wertsachen im Auto 
geboten. 

Vor kurzem wollte eine Dame zur Grabpflege den Friedhof 
Hausleiten aufsuchen. Sie parkte den Wagen bei der Volks-
schule und ließ die Handtasche auf dem Beifahrersitz Ihres  
Autos liegen. 

Als Sie nach etwa 15 Minuten zum Fahrzeug zurück kam, 
fand Sie die Scheibe des Beifahrerfensters eingeschlagen 
vor. Aus dem Fahrzeug wurde die Handtasche und          
Kleidung entwendet. 

Für die Dame kam es leider noch schlimmer. Aufgrund der 
Lagerung der Wertsachen auf dem gut einsehbaren Beifah-
rersitz, weigerte sich die Versicherung für die entwendeten 
Gegenstände aufzukommen.  

Der oder die Täter konnten bisher nicht ausgeforscht wer-
den.  Um Ihnen solche Erfahrungen zu ersparen, ersuchen 
wir Sie, Wertsachen nicht auf dem Beifahrersitz oder ande-
ren einsehbaren Plätzen im Auto zu lagern, sondern mitzu-
nehmen oder zumindest im Kofferraum zu verwahren. 

Bleiben Wertgegenstände auf den Sitzen liegen (egal ob 
hinten oder vorne), wird die Versicherung den kompletten 
Schadensfall höchstwahrscheinlich mit Hinweis auf eine 
"grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles" 
gänzlich ablehnen. 

Liegt nämlich ein  Wertgegenstand (Notebook, Handy, Etui, 
Handtasche etc.) von außen sichtbar im Auto aufbewahrt, 
ist das für Juristen (und für Versicherungen) im Regelfall 
eine "besonders sorglose Vorgangsweise" - hier wird nur in 
Ausnahmefällen (Auto war ohnehin im Blickfeld, Notfall 
nach Unfall etc.) seitens Versicherung Ersatz geleistet. 

Der ideale Aufbewahrungsort für notwendige Zwischen-
stopps ist jedenfalls der Kofferraum oder ein von außen 
nicht einsichtiger Laderaum des KFZ - keinesfalls sollten die 
Objekte der diebischen Begierde von außen zu sehen sein. 

Hinterlassen Sie Laptop, Handy & Co. auf dem Beifahrersitz 
(oder auch nur hinter den Sitzen), wird Ihnen (bei Nach-
weis dieser groben Fahrlässigkeit) wohl keine Versicherung 
Ersatz leisten - vielfach wird sogar die oft eingeschlagene 
Scheibe seitens Kaskoversicherung nicht ersetzt. 

An die Nutzer des Themenweges „Kultur verbindet“ 

Der Themenweg erfreut sich großer Beliebtheit. Vor allem 
bei schönem Wetter an den Wochenenden wird er gerne 
genutzt. 

Der Themenweg verläuft auf etwa 8 Kilometern Länge 
durch das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Hausleiten 
und führt vorbei an diversen Kleindenkmälern, aber auch 
auf den Leeberg und zu anderen Sehenswürdigkeiten im 
Gemeindegebiet. 

An den unterschiedlichen Stationen können die Wanderer 
die Schönheit der Natur erleben, wertvolles über Flora und 
Fauna erfahren und etwas über die Geschichte der Region 
lernen. 

Seit kurzem kommt es leider immer öfter vor, dass die Nut-
zer des Themenweges vom Weg abweichen und durch die 

privaten Weingärten marschieren 
und einige oder auch mehr Wein-
trauben entwenden. 

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass das Privateigentum anderer 
zu achten ist und ein queren über 
Privatgrund oder die Entwendung 
von Privateigentum nicht gestattet 
ist. 

Bitte achten Sie im Sinne des gu-
ten „Miteinanders“ die Rechte der 
Grundbesitzer und genießen Sie 
weiterhin die Möglichkeit den The-
menweg zu begehen, ohne dabei 
geltende Regeln  zu missachten.  
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NÖ Bauberatung 

Unter dem Schlagwort Niederösterreich GESTALTE(N) hat 
jeder Eigentümer einer Liegenschaft in Niederösterreich die 
Möglichkeit, sich bei seinem persönlichen Bauvorhaben - 
ob Sanierung, Umbau oder Neubau, die NÖ Bauberatung zu 
Rate zu ziehen. 
 
Beratungen gibt es zu folgenden Themen: 
 
 Neubau, Umbau, Renovierung 
 Solares Bauen 
 Kinderspielplätze 

 
Unter 02742/9005-15656 können Informationen zur per-
sönlichen Bauberatung eingeholt werden. 
 
Die Anmeldung erfolgt über das Onlineformular auf der 
Homepage www.noe-gestalten.at/bauberatung oder tele-
fonisch unter 02742/9005-15656 
 
Die Bauberatung… 
 
 unterstützt Sie bei Ihrem Bauvorhaben:                

gestalterisch, rechtlich und technologisch 
 hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten 
 findet mit unseren Architekten und Baumeistern vor 

Ort statt 
 ist eine nützliche Entscheidungshilfe für Ihre         

individuellen Aufgaben 
 bietet Ihnen kreative Ideen und Inspiration 
 dient als unabhängige Informations- und              

Orientierungsquelle 
 wird vom Land Niederösterreich gefördert und   

kostet nur € 50,- 
 
Um die persönliche Bauberatung in Anspruch zu nehmen 
melden Sie sich über das Onlineformular auf          
www.noe-gestalten.at an. 
 
Ein Berater kontaktiert Sie innerhalb einer Woche zwecks 
Terminvereinbarung. Es wird ein Beratungstermin verein-
bart, damit einer der Mitarbeiter der NÖ Bauberatung im 
persönlichen Gespräch auf Ihre Fragen eingehen, Ihnen 
entsprechende Vorschläge machen und Anregungen geben 
kann. 

Die Beratung findet vor Ort statt - persönlich individuell 
und unabhängig. Die Berater sind firmenunabhängige Fach-
leute mit langjähriger Erfahrung, die Sie objektiv informie-
ren. Es entstehen aus dem Beratungsgespräch keinerlei 
Verpflichtungen für Sie.  
 
Nach der Beratung erhalten Sie eine schriftliche Zusam-
menfassung. 
 
Die Bauberatung ist eine Förderung vom Land Niederöster-
reich. Die Beratung können all jene in Anspruch nehmen, 
die Eigentümer einer Liegenschaft (Haus bzw. Grundstück) 
in Niederösterreich sind.  
 
Vom Beratungswerber ist lediglich ein Unkostenbeitrag in 
Höhe von € 50,- zu entrichten. 

Kontakt: 

„Niederösterreich GESTALTE(N)“ 
Baudirektion im Amt der NÖ Landesregierung 

Landhausplatz 1/13 
3109 St. Pölten 
Tel: +43 2742 / 90 05–15656 
Fax: +43 2742 / 90 05–13660 
mail@noe-gestalten.at 
www.noe-gestalten.at 

Bausachverständigentermine Hausleiten 2017 
An den folgenden Ta-
gen nimmt der Bau-
sachverständige Ein-
sicht in die bis dahin 
eingereichten Projekte. 

Nach erfolgter Begut-
achtung durch den Bau-
sachverständigen wer-
den Sie kontaktiert und 
über den weiteren Ab-
lauf informiert. 

Die Einreichunterlagen sind entsprechend der NÖ Bauord-
nung 2014 in der geltenden Fassung nach den §§ 18 und 19 
auszuführen! 

Da die Einreichunterlagen nach Abgabedatum gereiht bzw. 
vom Bausachverständigen vorgeprüft werden, kann der 
nächstfolgende Bauverhandlungstermin nicht garantiert 
werden.  

Wir bitten Sie bei Einreichungen zu berücksichtigen, dass 
seit Juli 2017 eine neue Novelle der NÖ Bauordnung in 
Kraft getreten ist.  

Montag  09.10.2017 

Mittwoch 25.10.2017 

Mittwoch 08.11.2017 

Mittwoch 29.11.2017 

Montag  04.12.2017 

Mittwoch 20.12.2017 

Bausachverständigentermine 



5 

 

H U N D E B O X  
Knurren erlaubt und sogar erwünscht, denn Knurren dient 
der Konfliktvermeidung! 

Fühlt sich ein Hund in einer Situation unwohl, ist verunsi-
chert oder verängstigt, dann wendet er bestimmte Signale 
an, um einen möglichen Konflikt zu vermeiden.  

Diese Signale werden Beschwichtigungssignale (Calming 
Signals) genannt und beginnen mit körpersprachlichen 
Gesten, wie z.B. einem Zwinkern, Abwenden, Weggehen, 
etc.  

Erfolgt auf diese Gesten vom Gegenüber keine konfliktver-
meidende Reaktion, dann wendet der Hund stärkere Sig-
nale, wie ein Bellen, Knurren, etc. an.  

Wird ein Signal ignoriert, übersehen oder sogar abgestraft, 
dann wird der Hund mit der Zeit dieses Signal nicht mehr 
anwenden und geht zum nächsten Signal, im schlimmsten 
Fall sogar gleich zum Biss, über.  

Jede Hundehalterin/Jeder Hundehalter sollte diese Signale 
kennen, um in für Ihren/Seinen Hund unangenehmen Situ-
ationen adäquat reagieren zu können.  

Jedoch sollten auch Nichthundehalter und vor allem Kinder 
über diese Signale Bescheid wissen, um so Konflikte mit 
Hunden vermeiden zu können.  

Barbara Orth  
Tel: 0660 402 17 13  
www.verhundst.at 
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PV Anlage am neuen „Müllhaus“ in Betrieb genommen 
Ein weiterer Schritt für die Ausweitung der Photovoltaik-
anlagen auf Objekten in Gemeindebesitz. 

Vor kurzem wurde mit der Photovoltaikanlage auf dem 
„Müllhaus“ eine weitere Anlage zur Stromerzeugung auf 
Objekten im Besitz der Marktgemeinde Hausleiten in Be-
trieb genommen. 

Nach den Anlagen  auf der Verbandskläranlage Schmida, 
der neuen Mittelschule Hausleiten und dem Altstoffsam-
melzentrum, ist die neue 6,5 kWp Anlage damit die vierte 
Anlage, die in Betrieb genommen wurde. 

Das „Müllhaus“ wurde während der vor kurzem abge-
schlossenen Umbaumaßnahmen am Gemeindeamt, Veran-
staltungszentrum und FF-Hauses errichtet. 

Das westseitig des Schlosses Hausleiten neu entstandene 
Gebäude bot sich als idealer Standort für die Ausweitung 
der Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden an. 

Der erzeugte Strom kann zu großen Teilen für den Betrieb 
des Gemeindeamtes und Veranstaltungszentrums einge-
setzt werden. Vorhandene Überschüsse werden in das 
Stromnetz eingespeist. 

Weitere Anlagen auf Gemeindeobjekten werden zur Zeit 
geprüft.  

Exkursion zur Verbandskläranlage „Unteres Schmidatal“ 
Vierzig Schülerinnen und Schüler der 3.Klassen der Volks-
schule Hausleiten durften dem Klärwart, Karl Zeinzinger, 
vor kurzem bei der Arbeit über die Schulter schauen.  

Die 1997 in Betrieb gegangene Kläranlage ist für die      
Abwasseraufbereitung in den Marktgemeinden Hausleiten 

und Stetteldorf am Wagram zuständig und liegt in der    
Katastralgemeinde Schmida, nahe der S5.  

Seit kurzem wird auf den Dächern der Kläranlage mittels 
Photovoltaik Strom erzeugt, der zu über 90% von der    
Anlage selbst verbraucht wird. 
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Ragweed - melden und bekämpfen 
Erster Ragweed-Finder in Österreich vorgestellt 
 
Über den ersten österreichweiten Ragweed-Finder unter 
www.ragweedfinder.at informierten Landesrat Ing. Mauri-
ce Androsch und Uwe E. Berger von der Medizinischen Uni-
versität Wien im Rahmen einer Pressekonferenz in St. Pöl-
ten. Der Ragweed-Finder macht es sich zum Ziel, Ragweed-
vorkommen öffentlich zu dokumentieren und aufzuzeigen, 
wo die Belastung für Allergiker besonders hoch ist, um Ge-
genmaßnahmen zu ermöglichen. 

„Niederösterreich beschäftigt sich mit dem Thema der Al-
lergiebelastung sehr intensiv, um den Allergikern nützliche 
Tipps zur Verfügung zu stellen“, sagte Landesrat Androsch. 
„Wir haben uns mit der Vorhersage für Allergiker gerade 
was die Pollenbelastung betrifft sehr intensiv                    
auseinandergesetzt und dabei die Homepage                                      
http://www.pollenwarndienst.at ins Leben gerufen. Den 
Benutzerinnen und Benutzern stehen damit sehr genaue 
Prognosen über Pollen-Belastungen zur Verfügung“, hielt 
Androsch fest. „In den nächsten Wochen stehen wir vor der 
Blühperiode der Ragweed-Pflanze, die eine besondere Be-
lastung für Allergiker darstellt“, so der Landesrat. Die      
Verbreitungsgebiete der Ragweed-Pflanzen seien das 
Weinviertel, die Marchfelder-Gegend, Neunkirchen etc. 

Es sei durch verschiedenste Maßnahmen in den letzten 
Jahren gelungen, die Steigerung der Ausbreitungsintensität 
dieser Pflanze einzudämmen, hob Androsch hervor. In Zu-
sammenarbeit mit dem NÖ Landesdienst und den Straßen-
meistereien sei die Verbreitung dieses Unkrautes reduziert 

worden. Mit dem neuen Tool unter 
www.ragweedfinder.at würden Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen, Ragweed-Pflanzen zu melden, betonte er. Mit 
diesen Datensätzen könnten gezielte mechanische Maß-
nahmen gegen diese Pflanze gesetzt werden, in Zusam-
menarbeit mit dem Landesdienst, Gemeindedienst etc. 

Berger meinte: Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung seien von 
Allergien betroffen, die Kosten für das Gesundheitswesen 
seien deshalb gestiegen. Dazu kämen noch die Aufwände 
des Landes als Straßen-Erhalter und die Kosten für die Ern-
teausfälle. „Die Bestände an Ragweed-Pflanzen sind noch 
zu schlecht dokumentiert. „Der neue Finder wird dabei 
helfen, einerseits die Verbreitung dieser Pflanze einzudäm-
men und andererseits die Menschen vor Ragweed während 
der Hauptblütezeit im August und September zu schützen“, 
sagte er. Eine Allergie könne Heuschnupfen, Bindehautent-
zündung, aber auch Asthma hervorrufen. 

Ragweedfunde 2017 

In der diesjährigen                   
Ragweedpollensaison wurden 
62 Ragweedfunde gemeldet und 
verifiziert. 

Anfragen bitte an 
 ragweedfinder@polleninfo.org. 

In Zusammen-
arbeit mit: 
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Heckentag 2017 
HECKENTAG 2017 am 11. November 

Bestellfrist: 1. September bis 18. Oktober 2017 

Gute Nachrichten: Auch heuer gibt es wieder einen He-
ckentag! Dieser wird am Samstag, dem 11. November 2017 
wie gewohnt an 8 Ausgabestandorten über die Bühne ge-
hen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits angelaufen. 

Besondere Specials sind heuer: 
 Die Kinderhecke - bereits vor einigen Jahren ein Ren-

ner, wird sie heuer reaktiviert. Ein Naturerlebnis für 
Kids und Junggebliebene mit Gehölzen zum Beobach-
ten, Ertasten, Hören, Riechen und Schmecken. Ohne 
Stacheln oder Dornen, keine giftigen Früchte! 

 Die „halb-wilde“ Quitte - neben handelsüblichen Kul-
tursorten findet man vor allem im Weinviertel und an 
den Rändern der Wachau immer wieder „halb-wilde“ 
Quitten mit unterschiedlichen Fruchtmerkmalen. Heu-
er gibt es Quittenbäumchen, die von solchen Bestän-
den abstammen. Wer diese auspflanzt, kann bald bes-
tes Ausgangsmaterial für schmackhaften Quittenkäse 
ernten und leistet zusätzlich einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der genetischen Vielfalt. 

 Die Schmetterlingshecke – bietet Nahrung und Le-
bensraum für Schmetterlinge und ihre Raupen. Auf-
grund des großen Erfolges im letzten Jahr auch heuer 
wieder mit dabei! 

 Die Berberitze - das Wildgehölz des Jahres 2017 (siehe 
Newsbeitrag vom 9.3.2017) 

Für jene, die keine Möglichkeit haben, am Heckentag einen 
der Abholstandorte zu besuchen, gibt es heuer erstmals die 
Gelegenheit, sich wurzelnackte Wildsträucher direkt zusen-
den zu lassen. Nähere Infos folgen. 

Wichtige Hinweise zur Bestellung:  
 Abholung am Heckentag mittels Bestellbestätigung 

und BarzahlungNach einer erfolgreichen Bestellung 
erhalten Sie eine Bestellbestätigung per E-mail. Diese 
Bestellbestätigung gilt als Abholschein, damit gehen 
Sie am Heckentag selber (11. November 2017, 9 bis 14 
Uhr) an Ihrem Abholstandort zuerst zur Kassa bezahlen 
und können dann bei der Warenausgabe Ihre bestell-
ten Pflanzen entgegennehmen. Wir können nur Bar-
geld akzeptieren! Kein Plastik-Money (Bankomat- oder 
Kreditkarte)! 

 NEU! Bonus für VorauszahlungBei den Abholorten am 
Heckentag bilden sich oft Menschenschlangen vor den 
Kassen. Wer mithilft, diese abzubauen, indem er die 
bestellten Pflanzen schon im Voraus bezahlt, be-
kommt diese billiger! Sichern Sie sich den Preisnach-
lass von 3 %, indem Sie den Bestellbetrag im Voraus 
überweisen! Die Vorauszahlung ist bis inklusive 11. 
Oktober möglich! 

 NEU! Versandmöglichkeit Heuer können Sie sich erst-
mals Ihre Sträucher in begrenzten Mengen zuschicken 
lassen, das funktioniert wie folgt. Bis zu 40 Stück wur-
zelnackte Wildgehölze können mit der Option Versand 
bestellt werden. Diese Möglichkeit besteht bis inkl. 11. 
Oktober. Anschließend ist der Bestellbetrag inkl. Ver-
sandkosten auf das RGV-Konto zu überweisen – somit 
sichern Sie sich gleichzeitig den 3 % Bonus für die Vo-
rauszahlung. In der Woche nach dem Heckentag (13. - 
17.11.2017) werden die Pflanzen direkt an Ihre ange-
gebene Adresse geliefert. 

 Haben Sie noch Fragen? 
Wir sind während der Bestellfrist werktags von 9 – 16 
Uhr für Sie erreichbar unter der Nummer: 02952 / 
4344 - 830 (Heckentelefon). Nach dem Bestellende bis 
zum Heckentag, sowie ca. 2 Wochen danach, ist das 
Heckentelefon werktags von 9-12 Uhr besetzt. 

Der nächstgelegene Abholort liegt in: 

Tulln  
Praskac Pflanzenland  
Praskacstraße 101-108  
3430 Tulln  
 
RGV Heckenbüro 
Außenstelle der RGV für 
die Organisation und Ab-
wicklung des Heckenta-
ges (Ende August bis Ende 
November besetzt) 
 Adresse: Bahnstraße 12, 2020 Hollabrunn 
 Heckentelefon: 02952 4344-830 
 während der Heckentag-Bestellfrist werktags von 

9.00 bis 16.00 Uhr 
 zwischen Bestellende bis 2 Wochen nach dem Hecken-

tag werktags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
Email: office@heckentag.at 
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First Responder-System im Bezirk Korneuburg wächst - auch in Hausleiten 
Das First Responder System des Roten Kreuzes ist inzwi-
schen bezirksweit zu einem großartig funktionierenden 
System herangewachsen, das besonders schnelle professi-
onelle Hilfe bei Notfällen erlaubt. Auch die Gemeinde 
Hausleiten wird ab sofort wieder von einem Rot-Kreuz-
First-Responder betreut.  
 
Passiert im Bezirk Korneuburg ein Notfall, ist das Rote 
Kreuz schnell zur Stelle. Drei Dienststellen sind rund um die 
Uhr durch hauptberufliche, zivildienstleistende sowie eh-
renamtliche MitarbeiterInnen besetzt. „Nur durch das En-
gagement vieler Freiwilliger kann eine durchschnittliche 
Eintreffzeit des Rettungsdienstes von 10,42 Minuten er-
reicht und so nicht nur eine professionelle, sondern auch 
eine schnelle Versorgung garantiert werden“, sagt Peter 
Tesarek, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes.  
 
Um aber auch die ersten Minuten noch besser überbrücken 
zu können, gibt es die First Responder. Ende 2010 in Ernst-
brunn gestartet, sind inzwischen bezirksweit 23 ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.  
 
First Responder ("Erstversorger") sind Sanitäterinnen und 
Sanitäter, die regulär im Rettungsdienst tätig sind und so 
praktische Erfahrung in der Versorgung von Notfallpatien-
ten haben. Geschieht in der Nähe ihres Wohnortes ein le-
bensbedrohlicher Notfall, wird der First Responder gleich-

zeitig mit dem 
Rettungsdienst alar-
miert. Er begibt sich mit 
einem Notfallrucksack 
und seinem Privatfahr-
zeug zum Einsatzort.  
 
So erhalten lebensbe-
drohlich erkrankte oder 
verletzte Notfallpatien-
ten bis zu zwölf Minu-
ten früher professionel-
le Hilfe. „Die Einsatz- 
und Ausbildungszeit 
spenden die freiwilligen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gerne. Sie 
leisten so einen großen 
Beitrag zum professio-
nellen und hochwerti-
gen Rettungssystem in 
Österreich. Schon zahl-
reiche Notfallpatienten 
verdanken dem schnel-
len und beherzten Einsatz der First Responder ihr Leben“, 
so Tamara Kopp, Leiterin des First Responder Teams im 
Bezirk Korneuburg.  

First Responder in Hausleiten:  
Philipp Hruska  

Leitfaden für den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen „Drohnen“ 
Unbemannte Luftfahrzeuge, umgangssprachlich auch als 
„Drohnen“ bezeichnet, erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Dabei ist zu beachten, dass diese Geräte ge-
mäß § 24f Luftfahrtgesetz nur mit Bewilligung von Austro 
Control betrieben werden dürfen.  

Als „Drohne“ ist das Gerät zu klassifizieren, wenn es ge-
werblich oder nicht ausschließlich zum Zwecke des Fluges 
selbst sondern z. B für Foto-/Filmaufnahmen betrieben 
wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aufnahmen ge-
werblich oder privat erstellt werden oder ob die Aufnah-
men an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. 
Für den Betrieb dieser Geräte ist eine Bewilligung von 
Austro Control erforderlich.  

Zu beachten ist, dass zu jedem Zeitpunkt eine direkte Sicht-
verbindung (ohne technische Hilfsmittel) zum Piloten be-
stehen muss und eine Höhe von maximal 150m erlaubt ist.  
Der Betrieb mittels Videobrille („first person view“ – FPV) 
ist daher nur zulässig, wenn ein zusätzlicher Beobachter 
hinzugezogen wird, der in die Steuerung jederzeit eingrei-
fen kann und als verantwortlicher Pilot gilt.  

Informationen zur Bewilligung und zum Betrieb von unbe-
mannten Luftfahrzeugen sind auf www.austrocontrol.at 
im Menüpunkt „Luftfahrtbehörde“ unter „Unbemannte 
Luftfahrzeuge/Drohnen“ abrufbar. Hier findet sich auch der 
Lufttüchtigkeits- und Betriebstüchtigkeitshinweis Nr. 67, 
der die Voraussetzungen für die Bewilligung festlegt.  

Grundsätzlich wird bei der Bewilligung auf das Gefähr-
dungspotential abgestellt. Man unterscheidet Einsatzgebie-
te (unbebaut, unbesiedelt, besiedelt und dicht besiedelt) 
und Gewichtsklassen (bis 5kg, 5 bis 25kg und 25 bis ein-
schließlich 150kg).  

Daraus ergeben sich unterschiedliche Kategorien und in 
weiterer Folge die Strenge der Auflagen. Eine Haftpflicht-
versicherung ist für alle Kategorien vorgeschrieben.  
 
Die Antragstellung für den Betrieb von „Drohnen“ erfolgt 
mittels Antragsformular von Austro Control, dort sind auch 
alle dem Antrag beizulegenden Unterlagen angeführt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrieb ohne Bewilli-
gung gemäß § 169 Luftfahrtgesetz eine Verwaltungsüber-
tretung darstellt, die von der zuständigen Verwaltungs-
strafbehörde mit Geldstrafen bis zu 22.000,- Euro geahn-
det werden kann.  
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Informationen zur Nationalratswahl 2017 
Wahlservice zur Nationalratswahl 2017 
 
Am 15. Oktober  wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlin-
formation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Abwick-
lung – für Sie und für die Gemeinde.  
 
Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen 
und Bürger bei der bevorstehenden Nationalratswahl    
optimal unterstützen.  
 
Deshalb werden wir Ihnen in den nächsten Tagen eine 
„Amtliche Wahlinformation - Nationalratswahl 2017“ zu-
stellen. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anläss-
lich der Wahl bundesweit (an einen Haushalt) verschickt 
wird, besonders auf unsere Mitteilung. 
 
Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert und  
beinhaltet einen Zahlencode für die Beantragung einer 
Wahlkarte im Internet und einen schriftlichen Wahlkar-
tenantrag mit Rücksendekuvert. Doch was ist mit all dem 
zu tun? 
 
Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie den personalisierten 
Abschnitt mit. Damit erleichtern Sie die Wahlabwicklung, 
weil wir nicht mehr im Wählerverzeichnis suchen müssen.  
 
Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen 
können, dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte für 
die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer 
„Amtlichen Wahlinformation“, weil dieses personalisiert 
ist.  
 
Die drei Möglichkeiten um die Wahlkarte zu beantragen :  
 
 Persönlich in der Gemeinde,  
 schriftlich mit der beiliegenden personalisierten 

Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder 
 elektronisch im Internet.  

 
Mit dem personalisierten Code auf unserer Wählerverstän-
digungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ können 
Sie rund um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre 
Wahlkarte beantragen. 
 
Unsere Tipps: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst 
frühzeitig!  
 
Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden!  
 
Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche und Online-
Anträge ist der 11. Oktober 2017.  
 
Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels 
eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angegebene Zustel-
ladresse.  
 
Die Wahlkarte muss spätestens am 15. Oktober 2017, 17 
Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. 

Sie haben die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei 
jedem geöffneten Wahllokal, die Wahlkarten entgegenneh-
men, abzugeben.  
Auf der Seite des Bundesministeriums für Inneres wird für 
diese Wahl eine zusätzliche Informationsmöglichkeit über 
die Nationalratswahl in „leichter Sprache“ angeboten. 

Unter http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/
nationalrat/2017/start_LL.aspx sind Informationen zu den 
Themen: 

 Nationalratswahl - Überblick 
 Wahlrecht und Wählerevidenz  
 Verhältniswahlrecht und Wahlkreiseinteilung 
 Vorzugsstimme 
 Kandidatur 
 Wahlbehörden 
 Wählen mit Wahlkarte 
 Briefwahl 
 Ergebnisermittlung 
 Informationen für Auslandsösterreicher und        

Ausfüllhilfen für Formulare 

Nationalratswahl am 15.10.2017 - 

Die Wahllokale und die Wahlzeiten wurden durch die    
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörde  wie folgt festgelegt. 

Hausleiten   Gemeindeamt       07.00 bis 13.00 Uhr 
 
Goldgeben    Gemeindestube    08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Seitz.-Wolfpassing Gemeindekanzlei  08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Pettendorf  Gemeindekanzlei  09.00 bis 12.00 Uhr 
 
Gaisruck  Gemeindekanzlei  09.00 bis 12.00 Uhr 
 
Perzendorf  Gemeindekanzlei  09.00 bis 12.00 Uhr 
 
Zaina   Gemeindekanzlei  09.00 bis 11.00 Uhr 
 
Schmida  F.F. Haus          09.00 bis 12.00 Uhr 
 
Zissersdorf  Gemeindekanzlei  08.00 bis 11.00 Uhr 

Wahllokale und Öffnungszeiten für 
Hausleiten 
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Gemeindeamt Hausleiten 
Bürgerservicezeiten 
3464 Hausleiten, Kremser Straße 16 
Tel.: 02265/7267 Fax: 02265/7267-20 
E-Mail: gemeinde@hausleiten.gv.at 
Web: http://www.hausleiten.gv.at 
Mo  08:00 - 12:00 und 18:00  - 19:30  
Mi   08:00 - 12:00  
Fr 08:00 - 11:00 

Pfarre St. Agatha 
3464 Hausleiten, Kirchenstraße 41 
Tel.: 02265/7268 Fax: 02265/7268-18     
E-Mail: office@pfarrehausleiten.at 
Mo 09:00 - 13:00  
Mi 15:00 - 19:00  
Fr 09:00 - 12:00 

Öffentliche Bücherei Hausleiten 
Mi  16:00 - 18:00 (an Werktagen) Sa 10:00 - 11:00 
So 09:00 - 10:00  
An Sonntagen mit Pfarrcafé oder Kirchenwirt  09:00 - 12:00 
Web: http://www.hausleiten.gv.at/Pfarre_St_Agatha/
Oeffentliche_Buecherei 

Kindergärten  
Seitzersdorf-Wolfpassing 
Leiterin: Heide Vesely 
3464 Seitzersdorf-Wolfpassing, Schlossstraße 15 
Telefon: 02265/7333 
E-Mail: Kiga-Hausleiten@aon.at 

Hausleiten 
Leiterin: Petra Krammer 
3464 Hausleiten, Altbachweg 2 
Telefon: 02265/20085 E-Mail:   
Kindergarten.Hausleiten@aon.at 
Kleinkinderbetreuung 
Kleinkindergruppe „Kleine Welt“ 
Leiterin: Mag. Marion Starch 
3464 Seitzersdorf-Wolfpassing, Schlossstraße 15 
Telefon: 02265/7333-30 
E-Mail: kleine.welt@gmx.at 

Volksschule Hausleiten 
Dir. Christine Zijlstra 
3464 Hausleiten, Schulgasse 2 
Tel.: 02265/7402 Fax: 02265/7402-16 
E-Mail vs.hausleiten@noeschule.at 
Web: http://vs-hausleiten.schulweb.at 

Neue Mittelschule Hausleiten 
Dir. Maria Graf 
3464 Hausleiten, Schulgasse 6 
Tel.: 02265/7248 Fax: 02265/7248-11 
E-Mail nms.hausleiten@noeschule.at 
Web: http://nmshausleiten.ac.at 

Ärztin für Allgemeine Medizin 
Dr. Irene Mann 
3464 Hausleiten, Kremser Straße 16a 
Tel.: 02265/7356 Fax: 02265/7356-4 
Web: https://www.dr-irenemann.at 
Mo 08:00 - 11:00 
Di 07:30 - 11:30 16:00 - 19:00 
Do 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00 
Fr 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00  

Zahnarzt 
Dr. Thomas Kienmayer 
3464 Hausleiten, Schulgasse 4 
Tel.: 02265/7414 
Di 09:00 - 18:00 
Mi 09:00 - 12:00 
Do 09:00 - 18:00 
Fr 09:00 - 12:00 

Tierärzte 
Dr. Norbert Groer 
3464 Hausleiten, Tullner Straße 8 Tel.: 02265/7226  
Fax: 02265/20028 E-Mail: Norbert.Groer@aon.at  
Web: http://www.tierarzt-norbert-groer.at 
Mo bis Do 09:00 - 10:00 und 17:00 - 18:00 
Fr   09:00 - 11:00 und 17:00 - 18:00  
Sa  09:00 - 10:00  
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung) 
Mag. med. vet. Marion und Susanne Seebauer 
3464 Hausleiten, Birkengasse 7 
Tel.: 02265/61507 oder 0664/73077720 
E-Mail: tierarztpraxisseebauer@aon.at 
Mo, Di, Fr 09:00 - 11:00 17:00 - 19:00 
Mi, Do    17:00 - 19:00 
Sa  09:00 - 11:00  
(Hausbesuche und Pferdevisiten nach telefonischer Vereinbarung) 

Postpartner Hausleiten - Betreuerin Fr. Maria Stift 
3464 Hausleiten, Altbachweg 2 
Mo  15:00 - 19:00   
Di, Mi, Do 14:00 - 18:00 
Fr  11:00 - 15:00 

Öffnungszeiten und Kontaktdaten 

Notruf- und Notfallnummern: 
Feuerwehr: 122 
Polizei: 133 
Rettung: 144 
Euronotruf: 112 
Notruf für Gehörlose: 0800 133 133 

Ärztefunkdienst: 141 
ORF-Kinderservice (Rat auf Draht): 147 
Ärzteflugambulanz: 40 144 
Frauennotruf: 01/71 71 9 
Telefonseelsorge: 142 
Vergiftungsinformation: 01/406 43 43 
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Gratulation zu einem besonderen Anlass 

90. Geburtstag von Frau Biglbauer Anna, Hausleiten am 
04.7.2017. Bgm. Josef Anzböck und OV Andreas Neubauer 
gratulierten herzlichst im Namen der Gemeinde. 

80. Geburtstag am 23.06.2017 von Frau Renner Leopoldine, 
Seitzersdorf-Wolfpassing. 
 
Vzbgm. Franz Weiß , OV Friedrich Summerer und Wolfgang 
Seiberl gratulierten herzlichst im Namen der Gemeinde. 

80. Geburtstag Frau Führer Maria, Seitz.-Wolfpassing. 
Vzbgm. Franz Weiß und OV Friedrich Summerer gratulier-
ten herzlichst im Namen der Gemeinde 

80. Geburtstag von Frau Antonia Anzböck, Zissersdorf. 
Vzbgm. Franz Weiß gratuliert herzlichst im Namen der  
Gemeinde. 
Im Bild von links nach rechts: Vzbgm. Franz Weiß, Antonia 
Anzböck, Anzböck Josef, Zeinzinger Karl, Trabauer Franz, 
Wanzenböck Franz, Bauer Franz, Schabel Sabine  

Termine Seniorenbund 
Die Heurigentermine im Jahr 2017 finden noch am 30.10. 
beim Buschenschank Fam. Eichinger und am 21.11. beim 
Buschenschank Fam. Goll statt. 
 
Die Kegeltermine auf der Sportanlage finden jeden Don-
nerstag um 18 Uhr auf der Sportanlage Hausleiten statt. 
Die verblieben Termine sind der 05.10. ; 12.10. ; 19.10 ; 
02.11 ; 09.11 ; 16.11 ; 23.11 ; 30.11 ; 07.12. ; und 14.12. 
 
Die noch kommenden Exkursionen und Ausflüge des  
Seniorenbundes  2017 nach momentanem Stand: 
 
10.10. Hauptbahnhof Wien 
 

08.11.   Tulln Römermuseum und Ganslessen beim 
  Messerer in Michelndorf 
 
16.12.   Adventfahrt - Steyr Christkindl und 
   Harmonikamanufaktur Molln 
 
Die diesjährige Weihnachtsfeier der Ortsgruppe           
Hausleiten  findet am 15.12. im Zainingerhof statt. 
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Veranstaltungen 

MARKTGEMEINDE HAUSLEITENMARKTGEMEINDE HAUSLEITEN  
  

Bürgermeister Jos. Anzböck   0664 82 28 360Bürgermeister Jos. Anzböck   0664 82 28 360  
VizeVize--Bürgerm. Franz Weiß       0664 82 28 361Bürgerm. Franz Weiß       0664 82 28 361  
 

AMTSSTUNDEN                                                            KONTAKT 
Mo 8-12 u. 18-19.3o                        Tel. 02265/ 72 67 
Mi  8-12                                       Fax 02265/ 72 67 20 
Fr  8-11                         gemeinde@hausleiten.gv.at 
                                                 www.hausleiten.gv.at 

Medieninhaber u. Herausgeber: Marktgemeinde 3464 Hausleiten, 
Kremserstraße 16 – Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister: 

Josef Anzböck - Abgabe an alle Haushalte – © 2017 

ÄrzteNOTdienst 
Oktober 
Sa./So./30./1.  Dr. Deim 02269/22 25 
Sa./So./7./8.  Gruppenpraxis Dr. Schachner und  
   Dr. Reichel 02267/22 40        
Sa./So./14./15. Dr. Deim 02269/22 25 
Sa./So./22./23. Dr. Deim 02269/22 25 
Sa./So./21./22. Gruppenpraxis Dr. Schachner und  
   Dr. Reichel 02267/22 40      
Do./26.  Dr. Zaloudek 02268/66 45 
Sa./So./28./29. Dr. Mann 02265/73 56 
November 
Mi./1.   Dr. Mann 02265/73 56 
Sa./So./4./5.  Dr. Mann 02265/73 56 
Sa./So./11./12. Dr. Zaloudek 02268/66 45 
Sa./So./18./19. Gruppenpraxis Dr. Schachner und  
   Dr. Reichel 02267/22 40      
Sa./So./25./26. Dr. Deim 02269/22 25 
Dezember 
Sa./So./2./3.   Dr. Hochfelsner 02278/71 019 
Fr./8.  . Gruppenpraxis Dr. Schachner und  
   Dr. Reichel 02267/22 40      
Sa./So./9./10.  Dr. Zaloudek 02268/66 45 
Sa./So./16./17. Dr. Mann 02265/73 56 
Sa./So./23./24. Dr. Hochfelsner 02278/71 019 
Mo./Di./25./26. Gruppenpraxis Dr. Schachner und  
   Dr. Reichel 02267/22 40      

Oktober 
01.10.   Drachensteigen, Goldgeben 14.oo  
02.10.            Kostenlose Rechtsberatung und Todesfallauf
  nahmen, Gemeindeamt 18.oo-19.3o 
07.10.-08.10. Pfarrheuriger, Pfarre Samstag ab 17.oo und 
  Sonntag ab 16.oo 
07.10.   Kürbisfest mit Geistermarsch, Verein Volks
  heim, 15.oo  
16.10.            Bildungsberatung, 16.oo-18.oo Gemeindeamt,
  Anmeldung erforderlich: 0676/5254805  
21.10.            Konzert der Unglaublichen - „Klassik“,  
  Pfarrsaal 18.oo 
23.10.-31.10. Allerheiligenausstellung der Blumenbinderin, 
  jeweils von 09.oo bis 18.oo  
25.10.  Totengedenken, Kapelle Schmida 18.3o 
November 
01.11.  Friedhofsgang, 14.3o 
02.11.            Totengedenken der Verstorbenen des Jahres, 
  und ÖKB Heldenehrung, Pfarre 18.30 
04.11.  Blutspenden, FF Hausleiten 10.oo-12.oo und 
  13.oo-16.oo 
06.11.  Kostenlose Rechtsberatung und Todesfallauf-
  nahmen, Gemeindeamt 18.oo-19.3o  
11.11.  Martinsfest, Pfarre 17.oo 
11.11.  Ball in Zaina, Zainingerhof 20.oo 
14.11.  Hubertusmesse, Kapelle Goldgeben 18.3o 
18.11.-19.11 Neue Bühne Hausleiten, VAZ 
18.11.  Preisschnapsen FF Schmida, 16.oo 
20.11.            Bildungsberatung, 16.oo-18.oo Gemeindeamt,
  Anmeldung erforderlich: 0676/5254805  
23.11.-02.12. Adventausstellung der Blumenbinderin,  
  23.-25. 11 von 09.oo-18.oo, 27.11.-01.12 von 
  09.oo-12.oo und 15.oo-18.oo sowie am 02.12. 
  von 09.oo-14.oo  
24.11.  Neue Bühne Hausleiten, VAZ 
24.11.-25.11. Weihnachtsmarkt der SPÖ Frauen, beim  
  Volksheim in Gaisruck, 14.oo-18.oo 
Dezember 
01.12.  Gesellschaftsschnapsen, SV Hausleiten, 18.oo 
02.12.-03.12. Adventmarkt, HTC  
02.12.  Adventkranzsegnung, Pfarrkirche 16.oo 
02.12.  Begrüßung der hl. Familie, Goldgeben 17.oo 
03.12.  Adventkonzert, Pfarrkirche 18.oo 
04.12.  Kostenlose Rechtsberatung und Todesfallauf-
  nahmen, Gemeindeamt 18.oo-19.3o 
07.12.  Rorate, Pfarrkirche 06.oo 
08.12.  Punschwerkstatt, FF-Jugend Hausleiten 15.oo 
14.12.  Rorate, Pfarrkirche 06.oo 
16.12.  Punschstand, FF Zissersdorf 17.oo 
16.12.  Unglaubliche Weihnachten, Pfarrsaal 18.oo 
18.12.            Bildungsberatung, 16.oo-18.oo Gemeindeamt,
  Anmeldung erforderlich: 0676/5254805  
23.12.  Punschstand, FF-Haus Schmida 17.oo 
23.12.-24.12 Punschstand, FF Zissersdorf Samstag 17.oo,  
  Sonntag 14.oo-16.oo 
24.12.  Friedenslichtaktion, FF Jugend S.-W. 08.3o 
24.12.  Krippenandacht, Pfarre Hausleiten 15.3o 
24.12.  Mette, Kirche Pettendorf 17.oo 
24.12.  Mette, Pfarre Hausleiten 22.oo 

07.10.-08.10. Pfarrheuriger 
11.10.-05.11. Buschenschank Fam. Eichinger 
08.11.-26.11. Buschenschank Fam. Goll 

Heurigenkalender 

Grün-Container Samstags offen 
Der Grün-Container im Sammelzentrum ist   auch jetzt 
noch jeden Samstag zwischen 9 und 11 Uhr geöffnet. Für 
größere Mengen in die Deponie Gaisruck ist am Samstag 
eine telefonische Anmeldung notwendig: 0664/ 42 72 838 
(Hr. Warschitz) 

Die Bevölkerung wird grundsätzlich ersucht, die Sammel-
stelle sauber zu halten und keine Plastiksäcke oder andere 
Behältnisse zurück zu lassen. 

Entfall der Parteienverkehrszeiten 
Das Gemeindeamt ist am Freitag dem 27.10. und          
Mittwoch dem 15.11. geschlossen! 


